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Information über eine Eilentscheidung der Landrätin zu einer überplanmäßigen Aus-
gabe im Vermögenshaushalt bei der Haushaltsstelle 88024.94500 Verwaltungsgebäude 
Kauffbergstraße 11, Arnstadt     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge zur Kenntnis nehmen:

Die Landrätin hat von ihrem Entscheidungsrecht gem. § 108 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) Gebrauch gemacht und die überplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt bei 
der Haushaltsstelle 88024.94500 Verwaltungsgebäude Kauffbergstraße 11, Arnstadt Neubau 
Halle in Höhe von 240.000,00 €, gedeckt durch Mehreinnahmen und  Minderausgaben bei den 
nachfolgenden Haushaltsstellen:

90000.36140 Investitionspauschale 10.473,85 €
03500.94500 Erweiterungs-, Um- und Ausbau  GLT  19.000,00 €, 
33300.94500 Musikschule, Schallschutzmaßnahmen  7.765,78 €,
65000.95021 K21 Kr. Rockhausen 100.000,00 €,
88001.94502 Musikschule Ilmenau, Verblechung 30.000,00 €,
88022.94502 Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 7a Ichtershausen 55.000,00 €,
88023.94500 GAZ Klimagerät 17.760,37 €, 

genehmigt.

Eilentscheidung gem. § 108 ThürKO:
Der Landrat kann in Angelegenheiten, deren Erledigung nicht ohne Nachteil für den Landkreis 
bis zu einer Sitzung des Kreistages oder des zuständigen Ausschusses aufgeschoben werden 
kann und kein Beschluss nach § 112 in Verbindung mit § 36 a gefasst wird, anstelle des Kreis-
tages oder des Ausschusses entscheiden. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der 
Erledigung sind den Kreistagsmitgliedern oder den Mitgliedern des zuständigen Ausschusses 
unverzüglich mitzuteilen.

Begründung:

Am Standort des Verwaltungsgebäudes in der Kauffbergstraße 11 in Arnstadt soll die vorhan-
dene Halle durch eine neue mit einem Kopfbau als Sozialtrakt ersetzt werden.
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Der Abbruch der alten Halle erfolgte bereits. Die Leistungen für die Stahlhalle (Stahlkonstruk-
tion inkl. Dach und Fassade) wurden ausgeschrieben und beauftragt. Die Mehrkosten in Höhe 
von 180.000,00 € konnten nicht durch Einsparungen in anderen Gewerken kompensiert wer-
den. Des Weiteren kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von ca. 60.000,00 € im Bereich 
der Baunebenkosten hinsichtlich der Planungen auf Grundlage der erhöhten Baupreise sowie 
Anpassungen/Tektur in der Genehmigungsphase.

Unter Berücksichtigung der noch verfügbaren Haushaltsmittel wird eine überplanmäßige Aus-
gabe in Höhe von 240.000,00 € unumgänglich. 

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus einer Mehreinnahme bei der Haus-
haltsstelle 90000.36140 Investitionspauschale in Höhe von 10.473,85 und Minderausgaben 
bei folgenden Maßnahmen: 

03500.94500 Erweiterungs-, Um- und Ausbau GLT 19.000,00 €
Die Maßnahme für den Umbau der neuen Heizung an die Gebäudeleittechnik (GLT) an der 
Schulsporthalle Plaue ist kostengünstiger als ursprünglich geplant.

33300.94500 Musikschule, Schallschutzmaßnahme 7.765,78 €
Die Mittel werden nicht mehr benötigt, da die Maßnahme abgeschlossen und schlussgerech-
net ist.

65000.95021 K 21 Kr. Rockhausen 100.000,00 €
Zusätzlich zum Bau der K 21 1. BA K21/K21 S Rockhausen bis Ortseingang Rockhausen sollte 
auch der 2. BA von der Kreuzung K21/K21 S Rockhausen bis zur Kreuzung L1049 planerisch 
soweit vorangetrieben werden, dass eine Fördermittelanmeldung bis zum 31.10.2025 im För-
derprogramm KVI erfolgen kann.
Von Seiten des Fördermittelgebers liegt bereits eine Förderzusage für die Maßnahme  an der 
Brücke K 5 vor. Des Weiteren sind die im Haushalt geplanten Maßnahmen für die Instandset-
zung der K 3 Brücke Geilsdorf und den grundhaften Ausbau der K 30 als Gemeinschaftsmaß-
nahme des Wasser-/Abwasserzweckverbandes, des Kreises und der Stadt dringend erforder-
lich und werden für das Förderprogramm zum 31.10.2025 angemeldet. Unter dem Aspekt der 
beiden dringend notwendigen Maßnahmen wurde eine Priorisierung durchgeführt und festge-
legt, dass der 2. BA der K21 Rockhausen verschoben und im Haushalt 2027, voraussichtlich 
mit der Planung beginnend, neu veranschlagt wird.

88001.94502 Musikschule Ilmenau, Verblechung 30.000,00 €
Nach örtlicher Begehung mit einer Firma gestalten sich die Kosten für die notwendigen Maß-
nahmen nicht so umfangreich wie ursprünglich geplant.

88022.94502 Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 7a, Ichtershausen 55.000,00 €
Die Vermietung des Gebäudes an die Natura 2000 und die Nutzung durch das Umweltamt 
beinhaltet auch die Benutzung der Nebengelasse. Diese werden zur Unterstellung von Gerät-
schaften usw. dringend benötigt. Es erfolgt somit kein Abbruch der Nebengebäude sondern 
eine Sanierung im Rahmen der Unterhaltung.

88023.94500 GAZ, Klimagerät 17.760,37 €
Die Mittel werden nicht mehr benötigt, da die Maßnahme abgeschlossen und schlussgerech-
net ist.

gez. Petra Enders
Landrätin


